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Rechtsschutzversicherung in Spanien --"Dann gehe ich eben zum Anwalt..."

In Deutschland zögert im Konfliktfall kaum jemand, Rechtsanwälte oder Gerichte in Anspruch zu nehmen. Hat man doch eine Rechtsschutz - Versicherung. Wie aber sieht das in Spanien mit persönlichem Rechtsbeistand gegen Jahresprämie aus? 

Fragen rund um die Rechtsschutzversicherung stellen sich en masse: Gibt es den Rechtsschutz für an der Costa Blanca lebende Deutsche überhaupt? Springt der Versicherer prompt ein, wenn es dem Versicherten auf den Nägeln brennt? Was ist mit juristisch versichertem Beistand bei Immobiliensachen? Kann ich mir meinen Anwalt aussuchen...?

Viele haben Schutz, wissen es aber nicht

Rechtsschutz kann man in Spanien auf zwei Arten versichern lassen: einmal über einige wenige Spezialversicherer, die maßgeschneiderte Versicherungspakete auch für Privatpersonen anbieten. Oder aber über die Hausrat- und Gebäudeversicherung einiger Versicherer. Wobei so manch ein Villeneigentümer an der Levanteküste von der Existenz seiner Rechtsschutzversicherung, die automatisch Teil der üblicherweise abgeschlossenen kombinierten Hausrat- und Gebäudeversicherung (Multihogar) sein kann, gar nichts weiß. Welcher Versicherungsnehmer liest schon die zu seiner Police gehörenden allgemeinen Geschäftsbedingungen durch? Für viele Deutschsprachige in Spanien ist dies schon aufgrund des Sprachproblems unmöglich.

Aber: Das mit dem Bau von Häusern zusammenhängende Risiko ist wiederum bei den meisten "Multihogar"-Versicherungsverträgen ausgeschlossen. Selbst wer beabsichtigt, bei einem Spezialversicherer eine Extrarechtsschutzversicherung für um die 20.000 Pesetas Prämie im Jahr abzuschließen, sollte sich genau erkundigen, was abgedeckt ist. Das ist auch jenen Deutschen mit im Heimatland abgeschlossenen Rechtsschutzversicherungen zu raten, die ihren Erstwohnsitz in Deutschland haben und zwischendurch vorübergehend in Spanien in ihrer Villa Ferien machen.

Die in Deutschland geschlossenen Verträge sind je nach Versicherer in der Regel für Schadensfälle in Europa gültig, und meist werden bei rechtlichen Problemen die Kosten für einen im Ausland konsultierten Anwalt sehr wohl übernommen. Speziell bei Bauangelegenheiten aber ist dies häufig nicht der Fall. Alles, was mit Baurisiko, Infrastruktur, Rathaus, Konstruktion usw. zusammenhängt, so hieß es vor kurzem in einer TV-Sendung eines deutschen Senders, sei selbst in Deutschland üblicherweise vom Rechtsschutz ausgeschlossen. Wer hingegen dort Immobilienrechtsschutz extra abgeschlossen hat und viel Zeit in Spanien lebt, sollte nachfragen, ob der Schutz nur für sein Haus in Deutschland gilt. Dann nämlich sollte besser eine neue Versicherung abgeschlossen werden.

Individuell ist teurer

Auch wenn sich eine Rechtsschutzversicherung in so manch einer in Spanien abgeschlossenen kombinierten Hausrat- und Gebäudeversicherung verbirgt, so ist das kein Grund zum Aufatmen. "Vorsicht, sie ist lange nicht so ein kompletter Rechtsschutz, wie viele Deutsche ihn aus der Heimat kennen", warnt die freie Versicherungsmaklerin Helga Göring aus La Nucía, die aufgrund zeitaufwendiger und problemgeschwängerter Ereignisse in der Beratervergangenheit tunlichst ihre Konsequenzen gezogen hat: Sie läßt, wenn möglich, die Finger von Rechtsschutzversicherungen.

Ihr Rat an alle, die eine Versicherung abschließen wollen: "Man muß genau überpüfen, was sie beinhaltet und was nicht." Jeder Extraabschluß kostet natürlich mehr Geld. Fall für Fall wird individuell und gründlich – besonders hinsichtlich der Deckungsfrage – durchleuchtet.

Gewöhnungssache

Während drei von fünf Deutschen, Holländern oder Belgiern laut Versicherungsunternehmen ARAG eine private Rechtsschutzversicherung besitzen, sind es in Spanien noch verhältnismäßig wenige Mitbürger. "Die Spanier sind noch nicht so sehr daran gewöhnt, doch es werden stets mehr", meint DAS-Versicherungsberater Joaquín Ivars Crespo aus Benissa. Sein Unternehmen verkauft ab 10.000 Pesetas Jahresprämie aufwärts den sogenannten DAS-Beistand für die "Defensa Jurídica" für Konsumenten, Eigentümergemeinschaften, Professionelle, Industrie und Handel – individuell zusammenstellbar.

Die von KFP -Online.de zum Thema befragten Spezialversicherer ARAG und DAS sowie der Allgemeinversicherer MAPFRE weisen darauf hin, daß sie selbstverständlich auch deutschsprachige Agenten und Anwälte haben, da ein Großteil ihrer Klienten deutschsprachig sei. "Wobei natürlich jeder auf Wunsch den Anwalt seines Vertrauens nehmen kann", erklärt beispielsweise José Ramón Sala, Verkaufschef der DAS in Alicante. "Freie Wahl des Anwalts ist gesetzlich vorgeschrieben. Allerdings muß der Versicherungsnehmer uns vorab seinen Schaden avisieren", meint der Versicherungsfachmann und fügt hinzu: "Die Honorarforderungen müssen natürlich innerhalb der Sätze der Gesellschaft liegen."

"Der persönliche Rechtsbeistand kann laut Gesetz frei und unabhängig ernannt werden. In der Regel genießen ernannter Anwalt (Abogado) oder Prozeßbevollmächtigter/Verteidiger (Procurador) weitgehende Freiheit in der Handhabe der Streitsachen, ohne von Weisungen des Versicherers abzuhängen. Sie haben jedoch die Auflage, ihn über den Verlauf des Verfahrens zu informieren." So lauten etwa die allgemeinen Geschäftsbedingungen in der kombinierten Gebäude- und Hausratversicherung der Gesellschaft Previsión Española über Haftpflicht. Dort steht auch, daß die Honorare sich gemäß den Richtlinien und Tarifsätzen der entsprechenden Anwaltskammern bewegen.

Ein Rat aller Versicherungsunternehmen an alle Versicherten, die spanisch sprechen: Nehmen Sie immer zuerst Kontakt mit der Gesellschaft auf und erst dann – wenn nötig – mit dem frei gewählten Anwalt. Unter dem Stichwort Familienrechtsschutz, "Protección Jurídica Familiar", bietet etwa die ARAG in Spanien eine breitgefächerte Police mit Basisdeckungen wie Strafverteidigung, Schadenersatzforderungen, Wohnungsrechtsschutz und telefonische Rechtsberatung an, die wahlweise um zum Beispiel Konsumentenschutz, Haftpflichtverteidigung, Arbeits- und Steuerrechtsschutz erweitert werden kann. "Deckung ist selbstverständlich je nach Vertragsabschluß vorhanden" meint Rafael Giner, Gebietsdirektor der ARAG in Alicante, und verweist statt allgemeiner Ausführungen kurz auf die individuelle Police.

Der Broschüre des Spezialversicherers ARAG kann man entnehmen, daß Schäden beim Umbau der Wohnung sowie auch bei Bau oder Abriß einer Immobilie ausgeschlossen sind. Dafür ist der Wohnrechtsschutz für Eigentumswohnungen einschließlich Mietvertragsschwierigkeiten, Problemen mit der Eigentümergemeinschaft und den Nachbarn recht umfangreich.

Auch was Reklamationen zum Beispiel bei einer überhöhten Reparaturrechnung oder schlechten Arbeiten von Handwerkern angeht, ist der Versicherte über den Rechtsschutz gut abgesichert. Steht nach einer vom Fachmann ausgeführten Reparatur an der Wasserleitung anschließend die Wohnung unter Wasser, springt der Rechtsschutz ein. Ebenfalls, wenn beim Nachbarn Bauarbeiten stattfinden, die Schäden in der Wohnung nebenan entstehen lassen, der Nachbar sie aber nicht verursacht haben will.

Ein Anruf bei der Gesellschaft genügt, und ein Sachbearbeiter teilt dem Versicherer die notwendigen Schritte mit. Oder man kann alle Daten zum Fall über den jeweiligen Versicherungsvertreter oder -makler der Zentrale zukommen lassen. Der Kunde erhält eine Referenznummer und Empfangsbestätigung und zwischendurch Information über die Problemlösung. Bevor gegebenenfalls ein Prozeß eingeleitet wird, versucht man immer, außergerichtlich Einigung zu erzielen.

Erweiterung der Leistungen 

Die MAPFRE und die WINTERTHUR gehören zu den wenigen Allgemeinversicherern, die immer in ihrer kombinierten Hausrat- und Gebäudeversicherung Rechtsschutz in Form einer Grundversion von Leistungen mit eingeschlossen haben. Die Deckungshöhe ist im Normalfall jeweils genau festgelegt. Die individuellen Policen beziehen sich üblicherweise auf Gerichte und Anwälte, die ihren Sitz oder Wohnsitz in Spanien haben. MAPFRE-Versicherungsvertreter Guillermo Llobell Vidal in Teulada-Moraira erklärt, daß in der Basisausführung der Police der Kunde seine Probleme in der Regel "durch die Gesellschaft und ihre Anwälte lösen läßt oder aber sie anderen Personen anvertraut". Die Gesellschaft zahlt bis maximal 500.000 Pesetas an Kosten.

Selbst in der Basisversion sind zum Beispiel vertragliche Schadenersatzansprüche gegen Handwerker wegen fahrlässiger schlechter Ausführungen von Reparaturen enthalten. Ausgeschlossen sind in der Basisversion jedoch Ansprüche gegen Bauträger, Bauunternehmer, Architekten, Bauleiter und Techniker, also all jene Ansprüche, die sich aus dem Bau eines Hauses ergeben. Ebenfalls nicht versichert ist der Rechtsbeistand für Baumängel und Ansprüche aus dem Kaufvertrag. Und natürlich sind all jene Dinge ausgeklammert, die vor Vertragsabschluß des Rechtsschutzes bereits existierten. Ebenfalls ausgeschlossen sind Klagen, deren Streitwert unter 50.000 Pesetas liegt.

Die Leistungen des Basisrechtsschutzes innerhalb der üblichen Hausrat- und Gebäudeversicherung kann für einige Pesetas mehr an Jahresprämie ausgedehnt werden. Nach neuen erweiterten Vertragsmodalitäten kann beispielsweise bei MAPFRE der Rechtsbeistand bei Baumängeln oder Schadenersatzansprüche gegen Bauvertrag und Doppelverkäufe außergerichtlich und gerichtlich abgesichert sein. Wer die Erweiterung, die rund 2.000 Pesetas im Jahr kostet, wählt, hat auch als Mitglied einer Eigentümergemeinschaft bei Störungen in seiner Wohneinheit Anspruch auf Rechtsschutz. Ausgeschlossen bleiben Ansprüche gegen den Versicherten wegen nichtgezahlter Quotenanteile zum Gemeinschaftseigentum oder für besondere Erneuerungsmaßnahmen. Ein Rat: Versicherungsnehmer von neuen Hausrat- und Gebäudeversicherungen für ihr spanisches Eigenheim sollten sich unbedingt beim Abschluß nach Rechtsschutz bzw. möglichen erweiterten Optionen erkundigen
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